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Bundesverfassungsgericht folgt in Teilen der Marktlogik
André Tautenhahn · Tuesday, February 28th, 2012

Ein seltsames Urteil hat das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf das sogenannte „Neuner
Gremium“ am Dienstagvormittag gefällt. Die kleine Abordnung des Haushaltsausschusses darf
bleiben und im Ausnahmefall geheime Entscheidungen treffen, um die Märkte, wie es heißt,
überraschen zu können oder nicht unnötig zu verunsichern, was letztlich geplante
Rettungsmaßnahmen konterkarieren könnte. Wenn die Bundesregierung plane, am Finanzmarkt
aktiv zu werden, könne ein Nachteil bereits durch das Bekanntwerden der Information entstehen,
so die Richter in ihrer Begründung. Damit folgt auch das Bundesverfassungsgericht in Teilen einer
kruden Marktlogik und ordnet die Rechte des Parlaments und einzelner Abgeordneter dieser unter.

Wieso kassiert man nicht dieses Gremium ganz und empfiehlt dem Gesetzgeber, endlich dafür zu
sorgen, eine strenge Regulierung der Finanzmärkte vorzunehmen?

Karlsruhe hat demnach nicht die Rechte des Bundestages gestärkt, sondern der Bundesregierung
die Möglichkeit eröffnet, Budgetfragen am Parlament vorbei absegnen zu lassen. In einem
konkreten Einzelfall wie dem strategischen Anleihekauf auf dem Sekundärmarkt ist das geheim
tagende „Neuner Gremium“ aus Sicht des Bundesverfassungsgericht nicht zu beanstanden. In allen
anderen Fällen müssen aber die Rechte des Bundestages und der ihm angehörenden Mitglieder
beachtet werden. Das ist aber nicht konsequent. Derweil wird sich Schäuble freuen, weil er jetzt
definieren darf, wie der erlaubte Einzelfall aussehen kann.
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